
151 1. Abschnitt — Straftaten gegen das sozialistische Eigentum §  158

Die im  T atbestand beschriebenen Begehungsweisen beziehen sich auf 
körperliche (bewegliche oder durch die T at bew egbar gemachte) Sachen 
und m aterielle W erte, die in sozialistischem (oder in gleicher Weise ge
schütztem) Eigentum  stehen. Die unberechtigte E ntnahm e von elektrischer 
Energie, Gas u. ä. fä llt ebenfalls un te r diese Strafbestim m ung. F ü r eine 
Sonderregelung w ie im früheren  Recht besteht kein G rund, da dem 
ökonomischen Wesen nach kein Unterschied vorliegt, ob jem and einen 
festen K örper (Geld, W ertsachen u. a.) entw endet, einen Energiespender 
(z. B. Batterie) wegnim m t, Gas, Dampf unbefugt entnim m t oder elektrische 
Energie unbefugt entzieht.

A ndere Verm ögenswerte, z. B. Forderungen, können nicht D iebstahls
gegenstand sein, wohl aber die D okum ente und U nterlagen (wie S par
kassenbücher, Schecks, Totoscheine u. ä.), in denen die betreffenden A n
sprüche verbrieft oder sonst f ix ie rt sind.

U nter § 158 fallen auch jene H andlungen, die früher in Sonderregelun
gen erfaß t w aren, w ie in den Bestim m ungen über den Forst- und Feld
diebstahl, den Jagdfrevel, die V erletzung des Fischereirechts, § 17 des 
Gesetzes über den V erkehr m it unedlen M etallen vom 23. 6.1926 (RGBl. I 
S. 145) u. a.

Gem. § 1 des Jagdgesetzes (Gesetz zu r Regelung des Jagdw esens vom 
25.11.1953 — GBl. S. 1175) sind alle jagdbaren Tiere E igentum  des Volkes, 
so daß bei einer w iderrechtlichen A neignung von W ild die vorliegenden 
Bestim m ungen A nw endung finden. Gleiches gilt auch fü r die rechts
w idrige E ntnahm e von Fischen aus Gewässern, an denen der S taat bzw. 
die Produktionsgenossenschaften w erk tä tiger Fischer das Fischereirecht 
haben.

2. Die T at besteht objektiv  bei der ersten A lternative des Tatbestandes 
in  der W egnahm ehandlung. Diese beginnt — w as fü r  die Frage des 

Versuchs von Bedeutung ist — m it dem  Augenblick, in dem der T äter 
sich diese tatsächliche V erfügungsgew alt oder Sachherrschaft über den 
betreffenden Gegenstand unm ittelbar zu verschaffen sucht. Der Versuch 
w ird dann zu bejahen sein, wenn der T äter H andlungen vom im m t, die 
unm ittelbar auf das Erlangen der tatsächlichen V erfügungsgew alt über 
den betreffenden Gegenstand gerichtet sind, z. B. beim gew altsam en oder 
sonst unrechtm äßigen ö ffnen  eines Schlosses oder rechtsw idrigen E in
dringen in eine Wohnung, einen Raum  oder ein umschlossenes G rund
stück m it der Z ielstellung eines Diebstahls. Das bloße Erforschen der 
Möglichkeiten des Eindringens oder das Eindringen zum Zwecke des 
Auskundschaftens oder andere nicht unm ittelbar auf Erlangung des be
treffenden G egenstandes gerichtete Tätigkeit sind straflose V orbereitungs
handlungen, soweit nicht eine V erfehlung wegen H ausfriedensbruchs nach 
§ 134 oder eine S tra fta t wegen vorsätzlicher Beschädigung sozialistischen 
Eigentums nach § 163 gegeben 1st.

Die W egnahm ehandlung ist vollendet, w enn der T äter sich die ta t
sächliche V erfügungsgew alt (Sachherrschaft) verschafft und sie somit der


